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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Kulturminister Russlands Alexander Awdejew wurde im Februar vom Schweizer
Amtskollegen Didier Burkhalter in Bern empfangen, wo die beiden die Möglichkeiten
der bilateralen Kooperation im Kulturbereich diskutierten. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 11.02.2011
ANITA KÄPPELI

Le conseiller fédéral Alain Berset s'est rendu à Rome pour assister le 6 mai à la
cérémonie d’assermentation de la Garde suisse pontificale. Il a eu l'occasion de saluer
le pape François et de rencontrer l'archevêque Gallagher, ministre des affaires
étrangères du Saint-Siège. Un entretien avec Giuliano Poletti, ministre du Travail et des
Politiques sociales du gouvernement italien, a également eu lieu.
Deux jours plus tard, le chef du DFI s'est déplacé à Venise pour participer à
l'inauguration du pavillon suisse de la 56e Biennale d’Art de Venise. Lors d'une visite du
pavillon, il était accompagné par le ministre autrichien Josef Ostermayer. Ensemble, ils
ont évoqué la richesse des échanges culturels internationaux et l'importance de la
création artistique. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.05.2015
CAROLINE HULLIGER

Lors de son déplacement de trois jours en Chine, Alain Berset a signé une convention
de sécurité sociale avec Yin Weimin, ministre chinois de la Sécurité sociale, ainsi
qu'une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération culturelle entre les
deux pays avec son homologue Luo Shugang. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.09.2015
CAROLINE HULLIGER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Mit der im Vorjahr erfolgten Unterzeichnung der Unidroit-Konvention, welche die
Rückführung von illegal exportiertem sowie die Rückgabe von gestohlenem Kulturgut
regelt, hatte der Bundesrat deutlich gemacht, dass er deren Bestimmungen zu
schweizerischem Recht machen will. Dieses Vorgehen wurde von linken Politikern und
Entwicklungsorganisationen begrüsst, von den betroffenen Kunstkreisen - Sammler,
Direktoren namhafter Schweizer Museen, Verbände der Antiquare und Kunsthändler -
hingegen nach wie vor kritisiert, da sie befürchteten, der sehr weit gefasste Begriff des
Kulturgutes könne zu einer Unterbindung jeglichen Handels mit Kunstgegenständen
führen. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.07.1997
MARIANNE BENTELI

Im Mai unterzeichnete die Schweiz das zweite Protokoll zum Haager Abkommen über
den Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten. Gemäss dem
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten sieht dieses
Zusatzprotokoll einen vollständigen Mechanismus für eine individuelle strafrechtliche
Verantwortlichkeit und eine Rechtssprechungskompetenz vor; überdies schützt es die
Kulturgüter auch in bewaffneten Konflikten, die keinen zwischenstaatlichen Charakter
haben (Bürgerkrieg usw.). Das Haager Abkommen entstand 1954 als Reaktion auf die
massive Zerstörung von Kulturgut im 2. Weltkrieg. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.05.1999
MARIANNE BENTELI

Ab dem Jahr 2005 überträgt die Pro Helvetia dem in Bundesbesitz befindlichen Istituto
Svizzero in Rom (ISR) per Leistungsauftrag die gesamte kulturvermittelnde Tätigkeit in
Italien. Das bisher von der Pro Helvetia betriebene Centro Culturale Svizzero (CCS) in
Mailand wird, wie dies bereits heute für den Kulturraum in Venedig der Fall ist, zu einem
Ableger des ISR. 
Bis Ende 2005 will die Pro Helvetia ihre Aussenstellen in Budapest, Prag und Bratislava
schliessen. Die Unterstützung von Projekten in diesen Ländern erfolgt künftig direkt aus
der Schweiz. Die Rolle als Brückenkopf nach Osteuropa übernimmt die Aussenstelle in

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.10.2004
MARIANNE BENTELI
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Krakau, die nach Warschau überführt werden soll. Das Desengagement der Pro Helvetia
in Italien und Osteuropa wurde mit dem Wunsch nach Kostensenkungen begründet.
Dafür will die Kulturstiftung mittelfristig vermehrt ausserhalb Europas aktiv werden.
Geplant ist der Aufbau von Verbindungsbüros, wie sie bereits in Kairo und Kapstadt
bestehen, in China, Indien und Lateinamerika. 6

Im Oktober unterzeichnete Bundesrat Couchepin in Rom ein Abkommen zwischen der
Schweiz und Italien, welches die Einfuhr und die Rückführung von Kulturgütern regelt.
Es ermöglicht namentlich, illegal aus einem der beiden Länder exportierte Kulturgüter
wieder dem Ursprungsland zurück zu geben. Das Abkommen betrifft archäologische
Objekte aus der Zeitspanne von 130'000 Jahren vor der Zeitwende bis Mitte des 16.
Jahrhunderts. Künftig werden bestimmte Objekte nur noch mit einer entsprechenden
Bewilligung der zuständigen Behörden ausgeführt werden können. Dabei geht es
insbesondere um die Bekämpfung illegaler Ausgrabungen. Ende Jahr unterschrieb
Couchepin ein analoges Abkommen mit Peru. 7

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.10.2006
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Pascal Couchepin traf anlässlich des Filmfestivals in Locarno den
Kulturminister von Italien. Die beiden Politiker setzten mit dem Austausch einer Note
eine Vereinbarung über den Zugang zu staatlichen Kulturinstitutionen beider Länder in
Kraft, welche den Schweizern in Italien analog den Besuchern aus EU-Staaten
vergünstigte Eintritte in öffentliche Museen garantiert. 8

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.08.2007
MARIANNE BENTELI

Die europäische Zusammenarbeit im Kulturbereich möchte der Bundesrat aufgrund der
durch die Teilnahme am MEDIA-Programm erzielten positiven Erfahrungen in Zukunft
auch auf das Kulturförderungsprogramm der EU ausdehnen. Am wichtigsten
Kulturförderinstrument auf europäischer Ebene, das sich die Förderung der kulturellen
und sprachlichen Vielfalt und des kulturellen Erbes sowie eine stärkere
grenzüberschreitende Mobilität von Kulturschaffenden zum Ziel setzt, nehmen 37
Staaten teil. Ende Jahr verabschiedete die Regierung den Entwurf eines
Verhandlungsmandats zuhanden der Aussenpolitischen Kommission. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.12.2013
MARLÈNE GERBER

Mitte April 2014 verabschiedete die Regierung ein Verhandlungsmandat über die
Teilhabe am EU-Kulturförderungsprogramm (2014-2020). Wie das europäische
Filmförderungsabkommen MEDIA ist das Programm "Kultur" Teil des neuen
Rahmenprogrammes "Creative Europe". Das Programm bezweckt die Förderung des
internationalen Kulturaustausches und ist für die betreffende Periode mit einem
Budget von EUR 453 Mio. dotiert. Mitte November konnte die Schweiz die
Verhandlungen mit der EU zur Teilnahme der Schweiz an "Creative Europe"
aufnehmen. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.04.2014
MARLÈNE GERBER

Ende November 2018 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes.
Mit der Ratifikation des UNESCO-Übereinkommens soll der Schutz des im Meer
gefundenen Unterwasser-Kulturerbes im Rahmen des Seerechtsübereinkommens,
welchem die Schweiz 2009 beigetreten ist, konkretisiert und dessen Umsetzung
geregelt werden. Auch wenn das Abkommen in erster Linie auf den Kulturgüterschutz in
den Meeren abzielt, ist es für alle Gewässer anwendbar und trägt zur erstmaligen
Schaffung von spezifischen, völkerrechtlich verbindlichen Regeln zum Umgang mit dem
Unterwasser-Kulturerbe bei, die auch ein konkretes Eingreifen im Bedrohungsfall
erlauben. Das bereits 2001 von der UNESCO geschaffene Abkommen wurde trotz
anfänglicher Zweifel zwischenzeitlich von rund 60 Ländern ratifiziert und gilt als ein
wirksames Instrument im Kampf gegen die Plünderung und Ausbeutung des Kulturerbes
unter Wasser. In den Weltmeeren können so rund 3 Mio. Fundstellen unter Schutz
gestellt werden, was einen beachtlichen Teil des Gesamtkulturerbes der Menschheit
ausmacht. In der Schweiz zählen beispielsweise die seit 2011 zum UNESCO-
Weltkulturerbe «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» gehörenden
Pfahlbauersiedlungen dazu. 
Da die Schweiz sowohl in den institutionellen als auch rechtlichen Grundlagen der
Bundes- und Kantonsebene und den zur Verfügung stehenden
Umsetzungsinstrumenten dem Anliegen des Abkommens bereits weitestgehend

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE
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Rechnung trägt, bedarf es lediglich kleinerer Anpassungen im Kulturgütertransfer- und
Seeschifffahrtsgesetz, welche im Entwurf des Bundesbeschlusses aufgeführt werden.
Entsprechend waren zum Zeitpunkt der Behandlung auch keine zusätzlichen
Ressourcen zur Umsetzung des Anliegens notwendig.
Von den 46 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung hatte sich eine
überwiegende Mehrheit für die Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Durch die
angeführten Ziele, Grundzüge und Inhalte des Abkommens – bis auf den Kanton Schwyz
wurden diese von sämtlichen Kantonen begrüsst – erhofften sich die Kantone
insbesondere im Bereich der Vermittlung und Bildung entsprechende Impulse. Die
zustimmenden Organisationen und Verbände – die SVP sowie die beiden
Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV hatten eine Ratifikation abgelehnt –
versprachen sich in erster Linie Impulse für die nationale Kultur- und
Nachhaltigkeitspolitik. 11

Zeitgleich mit seiner Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz
des Unterwasser-Kulturerbes hatte der Bundesrat im November 2018 auch seine
Botschaft zur Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den
Wert des Kulturerbes verabschiedet. Das auch als «Konvention von Faro» bekannte
Abkommen setzt das Kulturerbe in den Fokus, welches für die Förderung von kultureller
Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung in der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt eine
bedeutende Ressource darstellt. Das 2005 vom Europarat verabschiedete und zur
Unterzeichnung und Ratifikation aufgelegte Abkommen ist am 1. Juni 2011 in Kraft
getreten und seither von 18 Staaten ratifiziert und von 5 weiteren Staaten unterzeichnet
worden. Mit dem Abkommen werden die Staaten dazu aufgefordert,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kulturerbe zu mehr Aufmerksamkeit
verhelfen und sowohl den Zugang dazu stärken als auch die Teilhabe daran einer
breiteren Öffentlichkeit ermöglichen. Konkrete Ziele für die kulturelle Nachhaltigkeit im
Schweizer Kontext wurden erstmals im Rahmen der «Strategie Nachhaltige Entwicklung
2016–2019» und mit den drei Handlungsachsen der Kulturbotschaft 2016–2020
definiert. Ausgehend von einem relativ breit gefassten Kulturbegriff inkludiert das
Abkommen sowohl materielle als auch immaterielle und digitale Erscheinungsformen
des Kulturerbes. Hinsichtlich der Umsetzung der Konvention wird den beitretenden
Staaten grundsätzlich ein grosser Handlungsspielraum gewährt, wobei im Falle der
Schweiz auf der rechtlichen Ebene keine Anpassungen erforderlich sein werden. Der
Bundesrat sah in der Ratifikation des Abkommens eine sinnvolle Ergänzung der bereits
bestehenden Übereinkommen des Europarates im Bereich der Kulturpolitik und einen
idealen Verweis auf die Bedeutung «zeitgemässer Ansätze wie einer partizipativen und
transparenten Gouvernanz, der Förderung von Bottom-Up-Prozessen sowie des
systematischen Einbezugs digitaler Medien».
Dass die Vorlage einen breiten Rückhalt zu erwarten hat, hatte sich bereits in der
Vernehmlassung gezeigt: 46 der eingegangenen 51 Stellungnahmen hatten sich deutlich
für eine Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Wie bereits beim
Übereinkommen zum Schutz des Unterwasser-Kulturerbes hatten sich lediglich der
Kanton Schwyz, die SVP und die beiden  Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV
gegen die Vorlage gestellt. Ergänzend hatte die FDP verkündet, dass sie erhebliche
Zweifel am Nutzen der Konvention hege. 12

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.2019
MELIKE GÖKCE

In der Frühjahrssession 2019 nahm sich der Nationalrat des Bundesbeschlusses über
die Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-
Kulturerbes und seiner Umsetzung an und beschloss Eintreten ohne Gegenantrag.
Bereits im Januar 2019 hatte die WBK-NR die Relevanz einer zeitgemässen
Politikförderung im Bereich des Kulturerbes auf kantonaler, nationaler und
internationaler Ebene hervorgehoben und sich mit 24 zu 1 Stimmen für die Vorlage
ausgesprochen. In der Ratssitzung wiesen sodann auch Kathy Riklin (cvp, ZH) und
Jacques-André Maire (sp, NE) auf die Bedeutung dieses Abkommens im Allgemeinen,
aber auch auf die Verantwortung, die das Binnenland Schweiz damit übernehme, hin.
Gerade was die Weltmeere betreffe, müsse die Schweiz dafür Sorge tragen, dass die
unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffe keine Beeinträchtigung für das Kulturerbe
bedeuteten. Für Nationalrat und Kommissionsmitglied Adrian Wüthrich (sp, BE) schien
die alleinige Diskussion über Schiffe aber nicht auszureichen: Eine wichtige Rolle in den
Ausführungen von Kommissionssprecherin Riklin nahm ein gleichentags erschienener
NZZ-Artikel ein, in dem sich Wüthrich wenig begeistert von der Regierungsvorlage
gezeigt hatte: Er erachtete die lückenhafte Umsetzung des Kulturgüterschutzes als
«unverständlich». Entsprechend hatte er der Kommission drei Anträge vorgelegt, die

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE
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eine Ausdehnung der Strafbarkeit gemäss dem aktiven Personalitätsprinzip verlangten,
wie man es bereits im Falle von Organhandel oder weiblicher Genitalverstümmlung
kennt. Dadurch könne das konventionswidrige Verhalten Schweizer Staatsbürgerinnen
und -bürger auch auf ausländischem Territorium geahndet werden, erklärte Riklin. Die
Kommission hatte diese Anträge mit 20 zu 5 respektive 20 zu 4 Stimmen abgelehnt und
sich dabei auf ein Rechtsgutachten des BJ gestützt, in dem dieses zum einen
erläuterte, dass das Abkommen keine Gültigkeit für alle Schweizerinnen und Schweizer
auf allen Weltmeeren vorsehe, und zum anderen auch die Durchsetzbarkeit dieser
Rechtsgrundlage anzweifelte. Daher verzichtete Wüthrich darauf, die Anträge dem
Nationalrat zu unterbreiten. In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer
schliesslich mit 171 zu 4 Stimmen ohne Enthaltungen für die Regierungsvorlage aus. 13

Im Frühjahr 2019 stand im Nationalrat die Beratung zur Genehmigung der Konvention
von Faro an. Die Kommissionssprecher Philipp Kutter (cvp, ZH) und Jacques-André
Maire (sp, NE) hielten die grosse Kammer in ihren Voten dazu an, der
Kommissionsmehrheit zu folgen und der Vorlage zuzustimmen. Die WBK-NR hatte
bereits im Januar 2019 mit 13 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen das Abkommen zur
Annahme empfohlen. Faro sei nicht nur der Name jener portugiesischen Stadt, die
namensgebend für die vorliegende Vorlage sei, sondern auch das italienische Wort für
Leuchtturm, führte Kutter in seinen Erläuterungen aus. Genau wie ein Leuchtturm den
Schiffen den Weg weise, wolle diese Konvention nun einen Weg weisen, wie man die
Bedeutung des gemeinsamen Kulturerbes für die Gesellschaft steigern könne. Geprägt
von den Erfahrungen, die man in den 1990er-Jahren im Balkankonflikt gemacht habe,
solle das Abkommen dazu beitragen, der Instrumentalisierung des Kulturerbes für
ideologische, ethnische oder religiöse Zwecke entgegenzuwirken. Diese habe in den
letzten Jahren gerade im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat (IS) und den Taliban
wieder stark zugenommen und eine massive Zerstörung des Kulturerbes in Syrien, dem
Irak und Afghanistan zur Folge gehabt. Anders als die UNESCO-Abkommen, die primär
auf die Erstellung von Listen und Inventaren sowie entsprechende Massnahmen zu
deren Schutz fokussierten, verpflichte die Konvention von Faro in allgemeiner Weise
zur Anerkennung und Förderung des Kulturerbes, wie Kutter differenzierte. Maire wies
in seiner Erläuterung darauf hin, dass die Kommissionsminderheit der Vorlage aus zwei
Gründen ablehnend gegenüberstand: Erstens müsse man hinsichtlich der
verhältnismässig geringen Anzahl an Ländern, die das Abkommen bereits ratifiziert
hätten, etwas vorsichtig sein und zweitens bestünden Bedenken, dass gewisse
Aktivisten das Abkommen dazu nutzen könnten, geltendes Schweizer Recht zu
begrenzen – beispielsweise durch einen extremen Schutz des Erbes, um den Bau von
Anlagen für erneuerbare Energien zu verhindern. Mit eben dieser Frage nach der
möglichen Bekämpfung von Bauprojekten für Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen,
die mit dieser Konvention begünstigt werden könnte, konfrontierte Isabelle Chevalley
(glp, VD) auch den anwesenden Bundesrat Berset. Dieser wies die Nationalrätin darauf
hin, dass man sich zwar grundsätzlich in einer Debatte immer auf alles berufen könne,
dies aber in diesem Fall absolut keine Wirkung habe, da es keinen Zusammenhang
zwischen der Konvention und der von ihr gestellten Frage gebe. Nachdem der
Nationalrat schliesslich Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen hatte, nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung an. 14

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE

Die Beratung zur Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des
Unterwasser-Kulturerbes im Ständerat hielt sich in der Sommersession 2019 kurz.
Nachdem die WBK-SR die Vorlage bereits im März 2019 ohne Gegenstimme befürwortet
hatte, nahm die kleine Kammer den Entwurf nach Eintretensbeschluss ohne
Gegenantrag einstimmig an. 15

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 11.06.2019
MELIKE GÖKCE

In der Sommersession 2019 tat es der Ständerat dem Nationalrat gleich und nahm, nach
dem Eintretensbeschluss, das Rahmenübereinkommen über den Wert des Kulturerbes
stillschweigend an. Bereits im März 2019 hatte die WBK-SR ihrem Rat mit 9 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung die Annahme empfohlen. 16

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 11.06.2019
MELIKE GÖKCE
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In den Schlussabstimmungen zur Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz
des Unterwasser-Kulturerbes in der Sommersession 2019 gab es in beiden Räten
nichts zu beanstanden: Im Ständerat wurde der Entwurf einstimmig durchgewunken
und im Nationalrat mit einer überragenden Mehrheit von 194 zu 1 Stimmen ohne
Enthaltungen angenommen. 17

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2019
MELIKE GÖKCE

In den Schlussabstimmungen der Sommersession 2019 wurde schliesslich das
Rahmenübereinkommen des Europarates über den Wert des Kulturerbes in beiden
Räten ohne grosse Beanstandung durchgewunken. Im Nationalrat sprachen sich 131
Stimmen für und 61 gegen eine Annahme aus, während die Vorlage im Ständerat 40
Befürwortende fand und lediglich eine Gegenstimme erhielt. 18

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2019
MELIKE GÖKCE

Die Referendumsfrist zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des
Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes lief am 10. Oktober
2019 ungenutzt ab. Entsprechend wurde das Bundesgesetz auf den 1. November 2020
in Kraft gesetzt. 19

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 11.09.2020
MELIKE GÖKCE

Film

Als erstes Nicht-EG-Land wurde die Schweiz im Juli Vollmitglied von "Media 95", einem
Programm der EG zur Förderung von audiovisuellen Produktionen in Europa. Die
Schweiz war in den vergangenen Jahren bereits den Projekten "EFDO"
(Verleihförderung), "Script" (Drehbuchförderung), "EAVE" (Ausbildung) und "Euro Aim"
(Unterstützung von Filmproduzenten) beigetreten. Durch die Vollmitgliedschaft hätten
die Schweizer Filmschaffenden nun Zugang zu sämtlichen rund 20 Förderungsprojekten
von Media gehabt. Da das Programm ausdrücklich im EWR-Vertrag aufgeführt war,
wurde das Abkommen mit dem Nein vom 6. Dezember allerdings hinfällig. In allen
Media-Teilgebieten muss die Schweiz nun nach neuen und individuellen Lösungen
suchen, wobei Brüssel bereits seine Zurückhaltung gegenüber bilateralen
Sonderregelungen signalisierte. 20

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.06.1992
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr zeigte sich die EG-Kommission versöhnlich und reagierte positiv auf das
Schweizer Ersuchen, wieder an "Media" mitmachen zu dürfen. Sie stellte allerdings die
Bedingung, dass die Schweiz die im EWR vorgesehene EG-Richtlinie über das
Fernsehen ohne Grenzen beachtet und sich an den EG-Plänen zur Förderung des
Fernsehens in Kinoqualität (HDTV) beteiligt. Der Bundesrat bestellte im April eine
Schweizer Verhandlungsdelegation, die bereits im Mai erste exploratorische Gespräche
in Brüssel führte. 21

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.05.1993
MARIANNE BENTELI

Anlässlich ihres Besuches bei der Europäischen Union in Brüssel plädierte Bundesrätin
Dreifuss für eine Wiederaufnahme der Schweiz in "Media". Die Schweiz war 1992 als
erstes Land ausserhalb der EG zu diesem grossangelegten Programm zur Förderung der
audiovisuellen Produktion zugelassen, dann aber nach dem EWR-Nein wieder davon
ausgeschlossen worden. Die Schweizer Filmbranche erachtet die Teilnahme an "Media"
als äusserst wichtig, da sie den Zugang zum europäischen Markt sicherstellt. Der
Bundesrat hat denn auch dem BAK schon sehr früh ein Verhandlungsmandat mit der EU
erteilt, doch wurden die offiziellen Unterhandlungen bis zum Ende des Berichtsjahres
nicht aufgenommen. Solange kein neues Abkommen abgeschlossen ist, verwendet das
BAK die Gelder, die für die Teilnahme an "Media" bestimmt waren, für die direkte
Förderung von inländischen Film- und Fernsehproduktionen. 22
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1) Medienmitteilung EDI vom 10.2.11; NZZ, 11.2.11.
2) Communiqué du DFI du 06.05.2015; Communiqué du DFI du 08.05.2015
3) Communiqué du DFI du 30.09.2015
4) NZZ, 13.2., 17.3., 5.4. und 11.7.97; BZ, 18.4.97; JdG, 25.6. und 10.7.97; BaZ, 9.7. und 30.7.97; NQ, 21.7.97; TA, 23.7.97
5) Hänni (1999). Die Schweiz und der internationale Kulturgüterschutz; NZZ, 18.5.99
6) AB NR, 2004, Beilagen III, S. 396 ff.; Bund, 6.5.04; NZZ, 23.6.04; TA, 23.6. und 29.6.04; Bund, 15.10.04; Presse vom
26.10.04
7) Presse vom 21.10. und 30.12.07
8) BüZ, 6.8.07.
9) Medienmitteilung BAK vom 18.12.13.
10) Medienmitteilung BR, BAK und EDA vom 16.4.14
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11) BBl 2019, S. 467 ff.; BBl 2019, S. 499 ff.; Vernehmlassungsbericht des BAK vom 30.7.18
12) BBl 2019, S. 67 ff.; BBl 2019, S. 91 ff.; Vernehmlassungsbericht des BAK vom 30.7.18
13) AB NR, 2019, S. 417 ff.; Medienmitteilung WBK-NR vom 1.2.19; NZZ, 19.3.19
14) AB NR, 2019, S. 419 ff.; Medienmitteilung WBK-NR vom 1.2.19
15) AB SR, 2019, S. 349; Medienmitteilung WBK-SR vom 29.3.19
16) AB SR, 2019, S. 350 f.; Medienmitteilung WBK-SR vom 29.3.19
17) AB NR, 2019, S. 1366 f.; AB SR, 2019, S. 588; Schlussabstimmungstext vom 21.6.19
18) AB NR, 2019, S. 1367; AB SR, 2019, S. 588; Schlussabstimmungstext vom 21.6.19
19) AS 2020, S. 3793 ff.
20) BBl, 1992, IV, S. 1017; BBl, 1992, IV, S. 698 ff.; LZ, 16.6.92; NQ, 29.9.92; Zoom, Jan. 1993. NZZ, 13.11.92; Presse vom 9.12.92.
21) TA, 26.5.93.
22) BaZ, 10.2.94; NQ, 12.10.94 und 10.2.95.
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